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Bezirksgericht Liesing  
 
Haeckelstraße 8 
1230 Wien 

GZ  9 E 34/25p 
Wien, am 20.10.2025 

 
 

S C H Ä T Z U N G S G U T A C H T E N 
 
Bewertung der Eigentumswohnung  
B-LNR. 21, 90/881 Anteile an EZ 181 der KG 01801 Atzgersdorf 
Wohnungseigentum an DG/Top 21 (Wohnung Anteil DG, Anteil GG,  
Terrasse - GG) in 
 
1230 Wien, Anton-Heger-Platz 2  
 

 
 
Betreibende Partei: Raiffeisenbank Tulln eGen 
vertreten durch:  Mayer & Herrmann Rechtsanwälte  
Verpflichtete Partei: Mag. rer. soc. oec. Peter Schmidt  
wegen:   € 100.000,-- s. A.  

 
Einfachausfertigung / Übermittlung per JustizOnline / digital 
o/e  GA 1230 Anton-Heger-Platz 2 
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1. ALLGEMEINES 
 
1.1. Auftrag, Zweck der Wertermittlung  
 
Schätzung des Verkehrswertes der bezeichneten Eigentumswohnung zum 
Zwecke der Durchführung der mit Beschluss vom 04.06.2025 bewilligten 
Zwangsversteigerung.  
 
1.2. Auftraggeber / Bearbeitungsablauf 
 
BG Liesing, GZ 9 E 34/25p 
Beschluss vom 07.07.2025  
Über Ersuchen der verpflichteten Partei wurde der zuerst angesetzte Be-
fundungstermin vom 07.08.2025 auf den 21.08.2025 verlegt. 
Nach Rücksprache mit dem Gericht zur Präzisierung des Gutachtensauftra-
ges wurde angegeben, dass zu ermitteln ist: 
*) Verkehrswert ohne Berücksichtigung des Wohnungsgebrauchsrechtes 
*) Wert des Wohnungsgebrauchsrechtes 
*) Verkehrswert mit Berücksichtigung des Wohnungsgebrauchsrechtes 
Fortführungsschreiben des Gerichtes erhalten am 14.10.2025, nach Kos-
tenwarnung der SV vom 24.09.2025. 
 
 
1.3. Grundbuch / Anteil / Eigentümer 
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1.4. Grundlagen und Unterlagen 
 
 Grundbuchsauszug vom 07.07.2025 (eingeschränkt) 
 Grundbuchsauszug vom 11.09.2025 (Gesamtauszug)  
 örtliche Befundaufnahme am 21.08.2025 (Beginn 08:00 Uhr, Ende 

08:20 Uhr) durch:  
o SV Ing. J. Orlainsky, MSc 
unter Anwesenheit von: 
o Mag. Josef Messirek für Mayer & Hermann Rechtsanwälte (BV) 
o Mag. rer. soc. oec. Peter Schmidt (verpflichtete Partei) 
Zugänglichmachung der Eigentumswohnung und des Kellers durch die 
verpflichtete Partei  

 Digitale Katastralmappe 
 Digitaler Flächenwidmungs- und Bebauungsplan der Stadt Wien  
 Einsichtnahme in den Bauakt bei der MA 37 (Baupolizei), auszugsweise 

Kopien von bezughabenden Plänen und Bescheiden  
 Ergänzende mündliche Auskunft der MA 37 hinsichtlich offener Bauakte 

(negativ für die gegenständliche WE-Einheit) 
 Ergänzende mündliche Auskunft der MA 37 hinsichtlich offener Bauauf-

träge (negativ) 
 Erhebung der Urkunden TZ 564/01 (Wohnungseigentumsvertrag, Nutz-

wertgutachten, Gutachten nach § 12 Abs. 2 Zif. 2 WEG 1975) 
 Anfrage der SV bei der Gebäudeverwaltung Tula Realservice GmbH, 

1020 Wien: 
o Monatsvorschreibung ab 01/2025  
o Vorschreibung und Vorausschau für das Jahr 2025 
o Information zum Stand der Reparaturrücklage und kurzfristig anste-

henden Reparaturen  
o allfällige Einnahmen aus allgemeinen Bereichen  
o telefonische Auskünfte zum Erhaltungszustand samt mittelfristig an-

stehenden Aufwendungen  
 Auswertung der bezughabenden Pläne und des Nutzwertgutachten  
 HORA-Pass  
 Altlasten-GIS  
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 Höhenschichtplan  
 Lärminfokarte  
 Anfrage beim Finanzamt über Einheitswertbescheid, Übermittlung des 

Feststellungsbescheides zum 01.01.2012 am 18.09.2025. 
 Mündliche Angaben zur Benützerin der Wohnung 
 Örtliches Preisniveau für: 
o aktuelle Baukosten  
o Bodenwertanteile (bei Wohnungseigentum)  

 Allgemeine Anschauungen über Wertminderungen (im Zusammenhang 
mit dem Altbestand der Regelgeschoße) 

 Erhebungen von Transaktionen aus der gegenständlichen Liegenschaft 
(keine vorhanden) 

 Marktanalyse des Bezirks bei ähnlicher Qualifikation 
 Aufzeichnungen des SV-Büros 
 einschlägige Fachliteratur  
 
 
1.5. Bewertungszeitpunkt 
 
Tag der Befundaufnahme: 21.08.2025 
 
 
1.6. Bewertungsvoraussetzungen 
 
Zum Grundbuch: 
Im A2-Blatt ist der Verwalter angemerkt. 
Im C-Blatt ist unter C-LNR. 27a die Vereinbarung über die Aufteilung der 
Aufwendungen gemäß § 19 WEG erfasst: 
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Diese Eintragung ist nicht bewertungsrelevant.  
 
Das Veräußerungsverbot gem. § 6 Abs. 4 WWFSG 1989 für Land Wien ist 
bei der Bewertung unberücksichtigt.  
 
Das Wohnungsgebrauchsrecht (C-LNR. 32a) ist bei der Bewertung alterna-
tiv berücksichtigt.  
 
Pfandrechte sind bei der Bewertung unberücksichtigt.  
 
Keine Bestandsrechte.  
 
Keine sonstigen bekannten dinglichen Lasten.  
 
Keine offenen baubehördlichen Aufträge. 
Keine offenen baubehördlichen Verfahren.  
 
Kontaminierungsfreiheit von Grund und Boden sowie Gebäude.  
 
Die Funktion der Installationen wurde durch die SV nicht überprüft, da 
dies im Rahmen der Verkehrswertermittlung auch nicht vorgesehen ist. 
Es wird die Funktion aller Installationen angenommen.  
 
Mobiliar (bewegliche Einrichtungen) sind bei der Bewertung nicht berück-
sichtigt.  
 
Das Zubehör wird gesondert ermittelt und angegeben (falls vorhanden). 
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2. BESCHREIBUNG  
 
2.1. Gutsbestand, Grundstück 
 
EZ 181 der KG 01801 Atzgersdorf besteht aus  
GST-NR. 326 mit einer Gesamtfläche von     460 m² 
 

 

Quelle: https://kataster.bev.gv.at 

 
Liegenschaftsanschrift: 
Lt. Grundstücksdatenbank ist gespeichert: 
Anton-Heger-Platz 2 (1230 Wien) 
 
Formation: 
Annähernd rechteckig, leicht schiefwinkelig. 
Mittelparzelle. 
Straßenfront etwa 21,0 m. 
 
Terrainverlauf: 
Weitgehend eben. 
 
Höhenschichtplan: 
 

 

Quelle: https://www.wien.gv.at/ma41datenviewer/public/start.aspx 
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Aufschließung: 
Aus der öffentlichen Ver- und Entsorgung sind in die Liegenschaft geführt: 
Strom, Wasser, Gas, Kanal. 
 
Flächenwidmungs- und Bebauungsbestimmungen: 
Im digitalen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan ist die gültige Verord-
nung dargestellt (Plan Nr. 7760, Kundmachung 11.10.2007): 
„Gemischtes Baugebiet“,  
Bauklasse I,  
7,5 m Höhenbeschränkung,  
geschlossene Bauweise. 
Baufluchtlinie nach ca. 15,0 m Trakttiefe. 
Die restlichen Gartenflächen weisen die Widmung „G“ auf (gärtnerische 
Ausgestaltung). 
 

 
Quelle: https://www.wien.gv.at/flaechenwidmung/public/ 

 
Charakteristik: 
Durchschnittlich gute Wohnlage im gegenständlichen Bezirksteil.  
Ähnlich dichte Bebauung in der näheren Umgebung.  
Parkanlage mit Spielplatz direkt vor der Liegenschaft. 
Naherholungsflächen, z. B. Liesingbach und Dr. Rudolf-Hatschek-Park in 
näherer Umgebung.  
Nahversorgungsmöglichkeit in deutlicher Entfernung.  
Öffentliche Verkehrsanbindung: 
Bus-Linien mit Stationen in der Carlbergergasse in ca. 180 m Entfernung. 
Pläne siehe Folgeseite. 
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Quelle: https://www.wien.gv.at/stadtplan/ 
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2.2. Bebauung  
 
Im Bauakt konnten keine Pläne hinsichtlich der Erbauung des Gebäudes 
vorgefunden werden.  
Die ersten Aufzeichnungen sind Wohnungsänderungen ab 1960. 
Bescheid vom 09.06.1994, Abweichungen von Bebauungsvorschriften 
gem. § 69 BO f. Wien. 
Bescheid vom 11.08.1994, Umbau, Zubau Baubewilligung.  
Bescheid vom 22.10.1997, Bewilligung zur Abweichung vom bewilligten 
Bauvorhaben (1. Planwechsel). 
Fertigstellungsanzeige vom 27.03.2012. 
 
Gemäß Nutzwertgutachten gem. § 12 Abs. 2 Zif. 2 WEG 1975 des Arch. DI 
Adolf Wohanka vom 04.04.2000 befinden sich auf der Liegenschaft 
18 Wohnungen. 
7 der angeführten Wohnungen sind Substandard-Wohnungen ohne Was-
serentnahmestelle und Klosett im Inneren (Top 1, 2, 5, 7, 12, 13 und 16). 
An diesen Objekten kann kein Wohnungseigentum bestehen.  
Eine Hausbesorgerwohnung besteht nicht.  
Im Sinne des § 12 Abs. 2 Zif. 2 lit. b WEG 1975 befinden sich auf der Lie-
genschaft 2 Abstellplätze für Kraftfahrzeuge. 
 
Somit besteht an der gegenständlichen Liegenschaft ein Mischhaus 
(schlichtes Miteigentum und Wohnungseigentum). 
 
Gliederung: 
Kellergeschoß,  
Erdgeschoß (Hochparterre),  
2 Stockwerke,  
ausgebautes Dachgeschoß über 2 Geschoße. 
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Schnitt aus Auswechslungsplan (22.10.1997): 
 

 
 
Technische Beschreibung: 
Nach Augenschein bei der Befundaufnahme: 
Klassische Bauweise nach Stand der Technik etwa um 1900. 
Streifenfundierung, Keller Mischmauerwerk, Hauptgeschoße Ziegelmauer-
werk, Außenmauern, Mittelmauern mit Kaminzügen, Feuermauern als tra-
gende Teile.  
Platzl-Decken über Keller, vermutlich Holzbalkendecken mit Beschüttung 
und Stukkaturung in den Geschoßen. 
Dippelbaumdecke gegen Dachgeschoß. 
Oberste Geschoßdecke als Stahltragkonstruktion mit Schalung. 
Dachdeckung Ziegel / Blech auf Lattung, Dachsparren mit Mineralwolle ge-
dämmt.  
Kaminköpfe gemauert, verputzt, hofseitig auch Hängerinne, Außenfallrohr. 
Straßenfassade weitgehend original erhalten, 
gekratzter Sockel (Feuchtigkeitsschäden am Verputz), 
Hoffassade weitgehend glatt, Dolomit verrieben (Sockel saniert, Schäden). 
Erdgeschoß weitgehend glatt ausgeführt.  
Hauptgesimse auf Konsolen. 
Kordongesimse, Fensterüberdachungen, Architekturteile. 
Saumrinne, Fallrohr in Fassade geführt.  
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Wohnungsfenster überwiegend Kunststoff, Isolierverglasung, 2-flügelig, 
Oberlichte. 
Kellerfenster Metall, Dachflächenfenster Holz.  
Eingangsportal Holz, Füllungstür 2-flügelig. 
 
Innenbereich: 
Gepflasterte Durchfahrt, Wand- und Deckenflächen glatt, Beschichtungen, 
Hohlkehlen, Anstrich. 
Durchfahrtstor gegen Garten: 
Kunststoff, 2-flügelig, Füllungstürblätter mit Glasfüllungen, Oberlichte.  
Gangflächen Terrazzo-Plattenbelag, Ausgleichsstufen aus Durchfahrt. 
Wand- und Deckenflächen glatt, Anstrich.  
Gang Bassena. 
Wohnungszugangstüren in unterschiedlicher Ausführung, tw. Altbestand, 
Oberlichten, tw. erneuert.  
im Dachgeschoß Metallzargen, glatte Türblätter. 
Wohnungsgangfenster Holz, Einfachverglasung, vergittert,  
Gangfenster Kunststoff, Isolierverglasung (getauscht),  
Gang-WCs (Altbestand). 
Sandsteinstiege (abgetretene Stufen) mit Zwischenpodesten, geradläufig, 
Metallhandlauf.  
Gangflächen ab 1. Stock abgehängte Decken, Wand- und Deckenflächen 
glatt. 
Anmerkung: 
Im 2. Stock Setzungen der Gangpflasterung.  
Aufgang zum Dachgeschoß gewendelte Sandsteinstiege, Metallstabgelän-
der, Metallhandlauf.  
Im Dachgeschoß Ausgang auf Balkon mit Zugangsleiter für Kaminkehrer 
(zum Galeriegeschoß). 
 
Keller: 
Kellerabgang geradläufige Sandsteinstiege (abgetreten). 
Wand- und Deckenflächen patschokkiert.  
Zugangstüre Holz, Füllungstürblatt (alt). 
Kellerwände Ziegelmauerwerk,  
Platzl-Decken (Anrostungen der Eisenträger), Ziegel Anstrich.  
Anmerkung: 
Tw. großflächig fehlende Verfugung im Ziegelgewölbe. 
Kellerabteile: 
Abtrennungen mit Holzstaketenwänden, Holzstaketentüren.  
Frei geführte Leitungen, Kanal.  
Wasserzählerraum, Gasanschluss. 
 
Bau- und Erhaltungszustand des Gebäudes: 
Übliche Feuchtigkeit aus dem bodennahen Bereich für derartige Altbauten.  
Hinzuweisen ist auf die Anrostungen der Eisenträger der Kellerdecke. 
Feuchtigkeitsschäden an Straßen- und Hoffassaden.  



Seite 14 von 33 
 

GA 1230 Anton-Heger-Platz 2   GZ 9 E 34/25p 

Lt. Auskunft der Gebäudeverwaltung sind kurzfristig Investitionen in die 
Steigleitungen vorzusehen, welche vermutlich nicht zur Gänze aus der 
vorhandenen Reparaturrücklage gedeckt sind.  
Es ist anzumerken, dass der Hauptkanal aus Steinzeug besteht.  
Das Dach erscheint weitgehend dicht.  
Die Fenster erscheinen weitgehend brauchbar. 
 
Außenanlagen: 
Hof befestigte Bereiche (Betonplatten). 
Müllabstellplatz 
Geebneter Garten, einfache Begrünung. Altbaumbestand. 
Zaunabgrenzung gegen Erdgeschoßwohnung. 
Metallhütte (Abstellraum für Fahrräder).  
Anmerkung: 
Abstellplätze für KFZ befinden sich keine im Hof! 
 
 
2.3. Die Eigentumseinheit  
 
Bewertungsgegenständlich ist B-LNR. 21, 90/881 Anteile an EZ 181 der 
KG 01801 Atzgersdorf, Wohnungseigentum an DG/Top 21 (Wohnung An-
teil DG, Anteil GG, Terrasse - GG): 
 

 
 
Anmerkung: 
Das Nutzwertgutachten bezieht sich auf Einreichpläne, der Bestandsplan 
weicht geringfügig von dem Nutzwertgutachten ab. 

Nutzfläche lt. Nutzwertgutachten m²
Wohnungseigentum an
Wohnung DG/Top 21
Anteil DG 44,51
Anteil GG 47,12
Zubehör
Terrasse (GG) 9,20
Anteil 90 / 881

Nutzfläche lt. Bestandsplan 26.03.2012 m²
Dachgeschoß
VR 13,32
WC 1,06
Wohnküche 12,61
Zimmer 11,90
Bad 6,36
Galerie
Wohnküche 46,46

91,71
Terrasse 8,20
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Zugang zur Wohnung über 1. Dachgeschoß. 
Erschließung über ein Stiegenhaus. 
 
Zur Grundrissgestaltung: 
Über den Vorraum sind alle Räumlichkeiten erschlossen, 
interne Stiege zum Galeriegeschoß.  
Die Terrasse ist im Galeriegeschoß über die Wohnküche erreichbar.  
Das WC ist innenliegend, unbelichtet, jedoch entlüftet. 
Die Räumlichkeiten im Dachgeschoß sind straßenseitig ausgerichtet (Nor-
den). 
Die Wohnküche im Galeriegeschoß weist gegen die Straße (Norden) und 
gegen den Hof (Süden). 
 
Grundrissplan aus Bestandsplan, Dachgeschoß: 
 

 



Seite 16 von 33 
 

GA 1230 Anton-Heger-Platz 2   GZ 9 E 34/25p 

Grundrissplan aus Bestandsplan, Galeriegeschoß: 
 

         
Ausstattung: 
Installationen: 
Gas-Etagenheizung mit Kaminanschluss, Radiatoren. 
Elektro-Verteiler mit Fi- und Leitungsschutzschaltern.  
Anmerkung: 
Es besteht keine Sprechanlage bzw. Toröffner. 
 
Räumlichkeiten: 
Vorraum: 
Wohnungszugangstüre Stahlzarge, glattes Türblatt, Holzstaffel. 
Keramischer Belag, Wand- und Deckenflächen glatt, Anstrich. 
Wolf-Therme für Warmwasser und Heizung, nächste Überprüfung 06/26. 
Radiator. 
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Zwischentüren Stahlzargen, glatte Holztürblätter, Metallbeschläge. 
Anmerkung: 
Setzungsrisse in den Zwischenwänden. 
 
WC: 
Keramischer Belag, Wandverfliesung bis ca. 1,20 m, darüber glatt, An-
strich,  
Stand-WC, Kunststoff-Spülkasten, Lüftung elektrisch.  
 
Zimmer (im Plan Wohnküche): 
Holztafelboden (Fugenbildung), Holzsockelleiste, 
Wand- und Deckenflächen glatt, Anstrich.  
Zwei 2-flügelige Kunststofffenster. 
Radiatoren.  
Wandschrägen unter Stiegenaufgang.  
 
Zimmer (im Plan 11,90 m²): 
Befundung nicht möglich, da die Mutter des Verpflichteten im Zimmer auf-
hältig war. 
Angegeben wird ähnliche Ausführung wie Wohnküche: 
 
Bad: 
Stufe aus Vorraum. 
Fliesenfußboden, Bodenablauf, Wandverfliesung weitgehend raumhoch, 
Decke glatt. 
Eck-Badewanne, verfliest, Einhebel-Wandarmatur, Brause.  
Duschtasse halbrund, verfliest, Einhebel-Armatur (fehlende Handbrause, 
fehlender Spritzschutz). 
Haltegriffe bei Badewanne und Dusche. 
Waschbecken Einhebel-Armatur, Unterschrank, Seitenschrank, Spiegel-
schrank (wertlos). 
Hochschrank mit 4 Türen (wertlos). 
Ein 2-flügeliges Kunststofffenster.  
Hochliegender Warmwasserspeicher, Waschmaschinenanschluss. 
 
Galeriegeschoß: 
Zugang über Vorraum des Dachgeschoßes: 
Aufgang Holztreppe, tw. Trittstufen, tw. Tritt- und Setzstufen, Textil-Tep-
pichbelag. Metallhandlauf.  
Holzgeländer mit tw. Plattenfüllungen gegen Stiegenhaus.  
Holztafelboden. 
Dachschrägen straßenseitig auf ca. 80 cm. 
Dachflächenfenster als Dreieck-Ausführung (siehe Foto). Kippbeschlag. 
Anmerkung: 
Eine Scheibe gebrochen.  
Lichtkuppeln (tw. öffenbar.  
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Küche: 
Küchenzeile mit Ober- und Unterschränken, lt. Angabe ca. 20 - 25 Jahre 
alt (wertlos). 
2-flügelige Holz-Terrassentüre, Dreh/Kipp-Beschlag, Isolierverglasung, 
Außenrollo elektrisch bedienbar.  
Klimatisierung (lt. Angabe aus 2025). 
 
Ausgang zur Terrasse: 
Betonplattenbelag, Metallgeländer, Füllungen.  
Außenwasseranschluss. 
Außengerät für Klimatisierung der Wohnküche im Galeriegeschoß. 
In Natur keine seitlichen Abgrenzungen gegen Nachbarterrassen.  
 
Bau- und Erhaltungszustand der Wohnung: 
Durchschnittlich gut.  
Leichte Setzungsrisse in den Anschlüssen Wand gegen Decke/Dach. 
Fugenbildung im Fußboden (wie im Befund dargestellt). 
Alle Installationen und Sanitärteile stammen aus dem Erbauungszeitpunkt 
(ca. 1994). 
Kurz- bis mittelfristig sind Investitionen zur Dekarbonisierung (Ausstieg 
aus Gas) erforderlich.  
 
 
2.4. Zubehörobjekte  
 
Zubehörobjekte sind im Nutzwertgutachten nicht erfasst. 
 
 
2.5. Bestandsrechte 
 
Die Wohnung war zur Befundaufnahme am 21.08.2025 bewohnt. 
Die verpflichtete Partei gibt an, dass seine Mutter einen mündlichen Miet-
vertrag hat und € 700,-- (ohne Betriebskosten, inklusive USt.) bezahlt.  
Es besteht keine Vereinbarung über Instandhaltung und Instandsetzung.  
Der Mietvertrag sei unbefristet und ohne jegliche Indexanpassung.  
Angabe zum Alter der Mieterin: 88 Jahre. 
 
Diese mündlichen Angaben zum einem allfälligen (mündlichen) Mietver-
trag erscheinen unplausibel, da die Mutter diese Wohnung im Rahmen ei-
nes grundbücherlich eingetragenen Wohnungsgebrauchsrechtes nützt. 
Somit verbleibt diese Angabe des mündlichen Mietvertrages unberücksich-
tigt. 
 
Das Wohnungsgebrauchsrecht wird in der Bewertung alternativ ausgewer-
tet. 
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2.6. Gebäudeverwaltung 
 
Die Gebäudeverwaltung Tula Realservice GmbH, 1020 Wien, gibt die mo-
natliche Vorschreibung ab 01/2025 bekannt: 
 

 
 
Weitere Auskünfte der Gebäudeverwaltung: 
Die Rücklage beträgt zum Anfragezeitpunkt (14.07.2025) rd. € 51.000,--. 
Es ist die komplette Elektro-Steigleitung zu sanieren, inklusive Einbau ei-
ner Gegensprechanlage (aktuell noch nicht finanzierbar). 
Lt. mündlichen Auskünften sind weiterhin Instandhaltungen vorzusehen 
(Sanierung Kanal, Fassaden, etc.). 
Einnahmen aus allgemeinen Bereichen bestehen (Fahrradbox): 
jährlich € 96,--. 
 
Da es sich um ein Mischhaus handelt, wurde bisher keine offizielle Eigen-
tümerversammlung einberufen, somit bestehen keine Protokolle von Ei-
gentümerversammlungen.  
 
Außerbücherliche Darlehen bestehen nicht.  
 
Elektrobefunde für die allgemeinen Gebäudebereiche sowie ein Energie-
ausweis sind nicht vorhanden. 
 
Die Vorausschau für das Jahr 2025 ist der Beilage zu entnehmen.  
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2.7. Grundbuch 
 
Im A2-Blatt ist der Verwalter angemerkt. 
Im C-Blatt ist unter C-LNR. 27a die Vereinbarung über die Aufteilung der 
Aufwendungen gemäß § 19 WEG erfasst. 
Ausschnitt siehe Punkt 1.6. 
Diese ist nicht bewertungsrelevant.  
 
Das Veräußerungsverbot gem. § 6 Abs. 4 WWFSG 1989 für Land Wien ist 
bei der Bewertung unberücksichtigt.  
 
Das Wohnungsgebrauchsrecht (C-LNR. 32a) ist bei der Bewertung alterna-
tiv berücksichtigt.  
Die Vereinbarung zur Eintragung des Wohnungsgebrauchsrechtes ist dem 
Anhang zu entnehmen. 
Wesentliche Eckdaten: 
Lebenslanges unentgeltlich Dienstbarkeit des Wohnungsgebrauchsrechtes 
für  (geb. 13.02.1937) an bewertungsgegenständlicher 
Wohnung. 
Alle Wohnungskosten (einschließlich des Instandhaltungsfonds) trägt die 
Berechtigte. 
 
Ansonsten sind Pfandrechte bei der Bewertung unberücksichtigt.  
 
 
2.8. Baumbestand 
 
Auf der Liegenschaft befinden sich Bäume, welche dem Wiener Baum-
schutzgesetz unterliegen könnten.  
 
 
2.9. HORA-Pass 
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Legende: 
 

                       
 
Quelle: https://www.hora.gv.at 
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2.10. Lärminfokarte  
 

           
Quelle: https://maps.laerminfo.at 

 
 
2.11. Energieausweis 
 
Ein Energieausweis wurde nicht vorgelegt. 
 
 
2.12. Elektrobefund 
 
Ein Elektrobefund wurde nicht vorgelegt. 
 
 
2.13. Einheitswertbescheid  
 
Gemäß übermittelten Feststellungsbescheid zum 01.01.2012 des Finanz-
amtes am 18.09.2025 beträgt der erhöhte Einheitswert für die bewer-
tungsgegenständliche Wohnung auf den 90/881stel Anteile € 4.588,03. 
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2.14. Altlasten-GIS  
 
Die Abfrage der Altlasten ergibt folgende Auskunft: 

 

 
 

Legende: 
 

Flächen: 
 

 
 

Flächeninformation: 
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Quelle: https://altlasten.umweltbundesamt.at/ 

 
Die Altlasten betreffen Gebiete, welche in deutlicher Entfernung zur ge-
genständlichen Liegenschaft bestehen. Es wird angenommen, dass aus 
diesen Altlasten keine Gefahren für die bewertungsgegenständliche Woh-
nung ausgehen. 
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2.15. Sonstiges 
 
Die SV weist darauf hin, dass anlässlich der gerichtlichen Versteigerung 
normalerweise eine Besichtigung durch Interessenten möglich ist. Der Be-
sichtigungstermin kann aus dem Versteigerungsedikt entnommen bzw. bei 
Gericht angefragt werden. Es wird empfohlen, von dieser Besichtigungs-
möglichkeit Gebrauch zu machen, da nicht alle Wertigkeiten aus dem Licht 
der Interessenten verbal dargestellt werden können.  
 
 
2.16. Umsatzsteuer 
 
Es sind die geltenden umsatzsteuerlichen Bestimmungen zu beachten.  
Sollte die Immobilie mit gesondert ausgewiesener Umsatzsteuer (derzeit 
20 %) verwertet werden, ist diese Steuer dem ermittelten Wert hinzuzu-
rechnen. 
Der angegebene Schätzwert versteht sich ohne Umsatzsteuer. 
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3. BEWERTUNG  
 
Grundsätzlich wird der Verkehrswert geschätzt. Dieser Wert ist im Liegen-
schaftsbewertungsgesetz definiert als: 
„der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise im redli-
chen Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann. Der Wert der besonde-
ren Vorliebe sowie andere ideelle Zumessungen bleiben außer Betracht.“ 
Grundlage bilden die in vorstehender Beschreibung (Befund) enthaltenen 
wertbeeinflussenden Merkmale, Feststellungen und Voraussetzungen.  
Die Schätzung folgt den allgemeinen Bestimmungen und Normen. Berück-
sichtigt ist die gegenwärtige Lage des Realitätenmarktes für ähnliche Ob-
jekte. 
 
Bewertungsmethodik: 
Sachwertverfahren (zur Ermittlung des Bodenwertanteiles und der Her-
stellungskosten, welche für das Ertragswertverfahren nötig sind) 
Ertragswertverfahren 
 
Im Sinne des begründeten Wohnungseigentums werden die Flächen der 
Bestandseinheit und die zugeordneten Flächen direkt bewertet.  
 
Sachwert: 
Der Sachwert wird zusammengesetzt aus dem  
• gebundenen Bodenwert und  
• dem Bauwert.  
 
Für den Anteil am Bodenwert gilt die ortsüblich beobachtete Höhe des 
„Bodenwertanteiles“, bezogen auf die Nutzfläche der Wohnung. Diese wird 
auch aus dem Vergleich mit bekannten Verkäufen abgeleitet, wobei der 
örtliche Verkaufswert der Bestandsflächeneinheit um die darin enthaltenen 
Bau- und Baunebenkosten reduziert wird, woraus eben der „Bodenwertan-
teil“ entsteht (Qualität des Standortes). Dieser Wert ist unabhängig von 
einem Bodenwert, welcher sich auf die Grundstücksfläche stützt.  
 
Für den Bauwert wird der vergleichbare Herstellaufwand (anteilig am gan-
zen Gebäude) auf heutiger Preisbasis geschätzt.  
Die zwischenzeitlich eingetretenen Wertveränderungen (insbesondere Al-
ter- und Erhaltungszustand) werden in Abzug gebracht, wobei eine Auf-
splittung nach Substanz, Installationen und Ausstattung erfolgt. 
Hinzurechnung allfälliger anteiliger allgemeiner Bauteile und Ausstattun-
gen zum Zeitwert (wie z.B. Hausbesorger-Wohnung, Gemeinschafts-
räume, Außenanlagen etc.). 
Ergebnis: Bauwert - Zeitwert der Bestandseinheit. 
 
Summe aus Bodenwert und Bauwert als rechnerischer Sachwert, welcher 
ohne Einfluss auf das bestehende Wohnungsgebrauchsrecht dargestellt 
wird. 
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Ertragswert: 
Soll hier zur plausiblen Begutachtung des Sachwertes und als Basis für die 
Wohnungsgebrauchsrechtsbewertung dienen. 
Es wird ein fiktiver Mietwert eingeschätzt (nachhaltig, marktüblich), abge-
stimmt auf den vorliegenden Ausstattungs- und Erhaltungszustand. 
Abzug der den Eigentümer treffenden Bewirtschaftungskosten: 
 Wagnis (in % des Rohertrages) und 
 (laufende) erwartete sonstige Eigentümeraufwändungen  
 laufende jährliche Erhaltungsvorsorge (in % der Herstellungskosten) 
Der jährliche Reinertrag wird kapitalisiert (Barwert der zukünftigen erwar-
teten Nettoeinnahmen). 
Für den Zinssatz (Liegenschaftszins) gilt die Beobachtung des Anlegerver-
haltens für vergleichbare Objekte (in Abstimmung mit den Empfehlungen 
des Hauptverbandes der Immobiliensachverständigen), sowie die umlauf-
gewichtete Durchschnittsrendite von Bundesanleihen (UDRB) abzüglich In-
flationsanteil. Der „Realzins“ ist um das Wagnis der Investition in dieser 
Immobiliengruppe erhöht; die restliche Gebäudeertragsdauer wird aus der 
Erfahrung der SVs im Hinblick auf die vorliegende, befundete Gebäu-
dequalität eingeschätzt.  
Aus diesen Eingaben wird der Vervielfältiger, welcher zum Barwert aller 
erwarteten Jahresnettoerträge führt, berechnet. Er entspricht einer nach-
schüssigen Rente, wobei im Normalfall der Bodenwertanteil des Ertrages 
als ewige Rente, der Bauwertanteil auf die angeschätzte wirtschaftliche 
restliche Ertragsdauer des Bauwerkes bezogen ist.  
Der Ertragswert ist somit die Summe der jeweils diskontierten zukünftigen 
erwarteten jährlichen Reinerträge auf die restliche Nutzungsdauer. 
 
Schätzwert (ohne Berücksichtigung des Wohnungsgebrauchsrechtes: 
Der gerundete Ertragswert. 
 
Zubehör: 
Es konnte kein werthaltiges Zubehör festgestellt werden.  
 
Minderung durch Wohnungsgebrauchsrecht: 
Als Bewertung in Einwirkung auf den Verkehrswert der Eigentumswoh-
nung: 
Basis ist der örtliche angemessene, nachhaltige (fiktive) Mietwert. Davon 
ausgehend wird, wie bereits bei der Ertragswertberechnung dargestellt, 
die Kapitalisierung des entgangenen Mietwertes vorgenommen. Für die er-
wartete Dauer gilt die Veröffentlichung des Österreichischen Statistischen 
Zentralamtes für Sterbetafeln 2024.  
Lebenserwartung lt. statistischer Unterlagen (Sterbetafeln mit Wahr-
scheinlichkeit der voraussichtlichen Lebenserwartung): 
Zum Bewertungsstichtag rd. 5 Jahre für die Begünstigte (Jahrgang 1937). 
Ein abgestimmter Zuschlag soll das Wagnis der erwarteten längeren Dauer 
und das geringe Marktinteresse an „belasteten“ Liegenschaften abdecken.  
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Die Wahl des Kapitalisierungszinssatzes unterliegt den gleichen Überle-
gungen wie bei der Ertragswertberechnung. 
 
 
Schätzwert (mit Berücksichtigung des Wohnungsgebrauchsrechtes: 
Vom ermittelten Verkehrswert ohne Berücksichtigung des Wohnungsge-
brauchsrechtes wird der Wert des Wohnungsgebrauchsrechtes in Abzug 
gebracht und als gerundeter Wert dargestellt. 
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A Bewertung ohne Wohnungsgebrauchsrecht

3.1 Sachwert

3.1.1 Bodenwert

Bezogen auf die Fläche lt. Mietwertgutachten
ca. 44,51   m² Wohnungsteil DG

á 1.750 € 77.893 €
ca. 47,12   m² Wohnungsteil GG

á 1.500 € 70.680 €
ca. 9,20     m² Terrasse (GG)

á 375 € 3.450 €

gebundener Bodenwert (Anteil) 152.023 €

3.1.2 Bauwert

Herstellkosten aus Nutzflächen
ca. 44,51   m² Wohnungsteil DG

á 3.800 € 169.138 €
ca. 47,12   m² Wohnungsteil GG

á 3.800 € 179.056 €
ca. 9,20     m² Terrasse (GG)

á 1.000 € 9.200 €
gesamte Herstellkosten 357.394 €

-60,0% techn. Wertminderung

v 40% Substanzanteil -85.775 €

-65,0% techn. Wertminderung

v 20% Technik/Installationen -46.461 €

-65,0% techn., wirtschaftl. Wertminderung

v 40% Ausstattungsanteil -92.922 €

entspr. -63,0% Ø Wertminderung
v 100% Bauwerk gesamt -225.158 €

Gebäudezeitwert (Anteil) 132.236 €

abzügl. rückgestauter Reparaturbedarf

zuzügl. Anteil an gemeinschaftlichen Gebäudeteilen und
Flächen (z.B. Stiegenhaus, Keller) Zeitwert und 

90 ./ 881 zugehörige Anteile
v. 100.000 € 10.216 €

Bauwert -Zeitwert 142.451 €
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3.1.3 Sachwert

Bodenwert 152.023 €
Bauwert 142.451 €
rechnerischer Sachwert 294.474 €

-10,0% Marktanpassung -29.447 €

angepasster Sachwert 265.027 €

3.2 Ertragswert

möglicher fiktiver Mietnutzwert, derzeitiger Zustand
ca. 91,63   m² Wohnungsteil DG

a 9,50 € je m² 870,49 € p.m.
12 x

möglicher jährlicher Rohertrag 10.446 € p.a.
abzgl. Bewirtschaftungskosten:

-5,0% für Wagnis und sonstige
Eigentümeraufwändungen -522 €

-0,65% der Herstellkosten für
die lfd. jährl. Instandhaltung -2.323 €
möglicher jährlicher Reinertrag 7.600 € p.a.
Kapitalisierung:

2,50% Liegenschaftszins
50 Jahre restliche wirtschaftl. Gebäudeertragsdauer

Bodenwertanteil als ewiger Ertrag
Vervielfältiger 35,04 x

Ertragswert (fiktiv) 266.304 €

3.3 Schätzwert ohne Wohnungsgebrauchsrecht

der gerundete Ertragswert 266.000 €
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3.4 Wohnungsgebrauchsrecht

entgangener möglicher Mietwert, derzeitiger Zustand,
als Minderung für den Eigentümer, Betriebskosten
zu Lasten der Begünstigten

ca. 91,63   m² Wohnungsteil DG
a -9,50 € /m² -870 € p.m.

12 x
-10.446 € p.a.

2,50% Realzinsfuß
rd. 5,0       Jahre Lebenserwartung (weiblich, geb 1937)

Barwertfaktor 4,65 x
-48.529 €

10,00% Wagniszuschlag -4.853 €
-53.382 €

Minderung durch Wohnungsgebrauchsrecht, gerundet -53.000 €

3.5 Schätzwert mit Wohnungsgebrauchsrecht

Ertragswert siehe oben 266.000 €
Abzug Wohnungsgebrauchsrecht -53.000 €

213.000 €

der gerundete Wert 213.000 €
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4. ZUSAMMENFASSUNG  
 
Der Verkehrswert der B-LNR. 21, 90/881 Anteile, Wohnungseigentum an 
DG/Top 21 (Wohnung Anteil DG, Anteil GG, Terrasse - GG) an EZ 181 der  
KG 01801 Atzgersdorf in 1230 Wien, Anton-Heger-Platz 2, wird auf den zi-
tierten Grundlagen, erhaltenen Angaben und getroffenen Voraussetzungen 
in geldlastenfreiem Zustand zum 21.08.2025 geschätzt: 
 
Ohne Berücksichtigung des Wohnungsgebrauchsrechtes 
   rd. € 266.000,-- 
 
Minderung durch Wohnungsgebrauchsrecht 
   rd. € - 53.000,-- 
 
Mit Berücksichtigung des Wohnungsgebrauchsrechtes 
   rd. € 213.000,-- 
 
 
Es konnte kein werthaltiges Zubehör festgestellt werden. 
_____________________________________________________ 
 
 
Die Sachverständige 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing Jelena Orlainsky, MSc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen:  
/ Flächenwidmungsplan 
/ Planausschnitte samt Bescheiden  
/ Vorschreibung und Vorausschau für das Jahr 2025 
/ Fotos der Befundaufnahme  


